
Stand 03/2011 

Antrag auf Ausnahme und Befreiung von der Gebührenpflicht nach § 3 Nr. 4 und § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
03.12.2008 (GBl. S. 435 ff.) 
Antrag auf Feststellungsbescheid nach § 8 Abs. 1 LHGebG 

 
 
 
 
An die 
Universität Ulm 
Studiensekretariat 
Dezernat II-2 
89069 Ulm 
 
 

 
Name: Vorname: Bewerber-/Matr.-Nr.: 
 

Finanzierung über Studiengebührendarlehen: 
 

 Ich beantrage einen Feststellungsbescheid (notwendig zur Beantragung des Studiengebühren-
darlehens; es werden keine Befreiungstatbestände geltend gemacht) 

 Bitte beachten: Der ausgefüllte Darlehensantrag muss diesem Antrag beigefügt werden, 
 das Formular hierzu  finden Sie unter: http://www.l-bank.de 
 

Geltendmachung von Befreiungstatbeständen: 
 

Ich beantrage die Befreiung von den Studiengebühren aus folgendem Grund (bitte ankreuzen): 
 

 Zeiten der Kinderpflege und -erziehung für ein Kind, das zu Beginn des jeweiligen Semesters 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

 Voraussetzung: elterliche Sorge gemäß § 1626 BGB und Leben mit dem Kind in häuslicher Ge-
meinschaft. Pro Kind können maximal 14 Jahre berücksichtigt werden. Bei sich überschneidenden 
Zeiträumen kann nur ein Kind berücksichtigt werden. 

 

Nachweis: 
Geburtsurkunde/n, ggf. Adoptionsurkunde oder Nachweis/Urkunde über die Pflege des Kindes und aktuelle 
Meldebestätigung (erhältlich beim Einwohnermeldeamt Ihrer Gemeinde), aus der hervorgeht, dass Sie mit Ihrem 
Kind/Ihren Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 

 Zwei oder mehr Geschwister (Vollgeschwister, Halbgeschwister, Adoptivgeschwister), von denen 
zwei keine Befreiung nach dieser Vorschrift in Anspruch nehmen oder genommen haben. 

 

Nachweis: 
Kopien der Geburtsurkunden des Antragstellers und der Geschwister und eine der untenstehenden Erklärungen 
  
 

  Hiermit erkläre ich, dass ich zwei oder mehr Geschwister habe, die Befreiungen nach § 6 Abs. 
1 Nr. 2 LHGebG in Anspruch genommen haben (nur ausfüllen, wenn die Anzahl der befreiten 
Semester bei mindestens einem Geschwister sechs Semester nicht überschreitet): 

  

   Name Vorname befreit von befreit bis 
  

   _______________ _______________ _______________ _______________ 
 

   _______________ _______________ _______________ _______________ 
 

  Hiermit erkläre ich, dass zwei meiner Geschwister (laut beigefügten Geburtsurkunden) keine 
Befreiung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 LHGebG in Anspruch nehmen oder genommen haben, d.h. 
nicht aufgrund dieser neuen Regelung zur Geschwisterbefreiung von den Studiengebühren 
befreit sind oder befreit waren 

 

 Datum:_________ Unterschrift:____________________ 
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 Eine Behinderung im Sinne des § 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, die sich erheblich 
studienerschwerend auswirkt. 

 

Nachweis: 
Behinderungsgrad 50 bis 100%: Behindertenausweis nach § 69 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch. 
Behinderungsgrad bis zu 50 %: Behindertenausweis und ärztliches Attest. Aus dem Attest muss die 

studienerschwerende Auswirkung hervorgehen. 
 

 Eine chronische Erkrankung, die sich studienerschwerend auswirkt. 
 

Nachweis: 
ärztliches Attest, aus dem folgende Punkte hervorgehen müssen: 
- Benennung und Feststellung der chronischen Erkrankung 
- voraussichtliche Dauer der Erkrankung 
- studienerschwerende Auswirkung 
 

 Es liegt aufgrund eines Studiums an einer ausländischen Hochschule keine Gebührenpflicht vor 
 von  Wintersemester 20____/Sommersemester 20____ 
 bis  Wintersemester 20____/Sommersemester 20____ 
 

Nachweis: 
Immatrikulationsbescheinigung der ausländischen Hochschule 

 
 

 W I C H T I G 

 
Beachten Sie, dass Sie den Verwaltungskostenbeitrag und den Studentenwerksbeitrag in Höhe von 

insgesamt 102,00 Euro unabhängig von Befreiung und Studiengebührendarlehen entrichten. 
 
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben. 
 
 
 
_______________________ _____   __________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Hinweis: 
Zur wahrheitsgemäßen Abgabe dieser Erklärung sowie zur unaufgeforderten Mitteilung jeder Änderung ab Antragstellung in 
Bezug auf diesen Antrag sind Sie verpflichtet. Sollten Sie unsicher sein, ob Sie eine Änderung mitteilen müssen, wenden Sie 
sich bitte an das Studiensekretariat. Liegen Anhaltspunkte für unvollständige oder unrichtige Angaben vor, kann die Universität 
nach § 6 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 Satz 2 LHGebG die Vorlage weiterer Unterlagen und notfalls eine Versicherung an 
Eides statt fordern und abnehmen. 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Ihre Angaben und Unterlagen werden benötigt, um über Ihren Antrag auf Befreiung von den Studiengebühren entscheiden zu 
können. Ohne Ihre Angaben kann über den Antrag nicht entschieden werden. Liegen tatsächlich Anhaltspunkte dafür vor, 
dass die Angaben unrichtig oder unvollständig sind, darf die Hochschule die Vorlage weiterer geeigneter Unterlagen fordern 
und nötigenfalls eine Versicherung an Eides Statt verlangen und abnehmen (§ 6 Abs. 4 i.V.m. § 8 Abs. 2 S. 2 LHGebG). Nach 
den §§ 21,22 Landesdatenschutzgesetz haben Sie das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die von der Hochschule 
über Sie gespeicherten Daten zu erhalten und bei unrichtig gespeicherten Daten deren Berichtigung verlangen. Ein Auskunfts- 
oder Berichtigungsersuchen richten Sie bitte schriftlich an die Universität Ulm. 

 
 
Bearbeitungsvermerke des Studentensekretariats: 
 

Voraussetzungen Feststellungsbescheid erfüllt:  ja  nein 
 

Befreiungstatbestand erfüllt:  ja  nein 
 

Befreiung von den Allgemeinen Studiengebühren von ____________ bis ____________ 
 

Rückerstattung in Rückerstattungsliste erfasst _______________ 
 

Minderung SOS erfasst __________________ 
 

Bescheid am: ______________ 


